
Zweckverband staatliche weiterführende Schulen 
im Osten des Landkreises München

 · Die jeweilige Schulsitzgemeinde (Kirchheim) übereignet dem Zweckverband (ZV) das Schulgrundstück.

 · Die Abrechnung erfolgt acht Jahre nachdem die Baumaßnahme dem Schulbetrieb zur Verfügung gestellt wird. Abgerechnet mit dem Verteilerschlüssel der  
Schülerzahlen aus dem Durchschnitt der vorangegangenen 8 Schuljahre. Die Verbandsmitglieder haben im Vorgriff Abschlagszahlungen zu leisten.  
Diese werden in jedem Haushaltsjahr nach Baufortschritt als vorläufige Umlage festgesetzt. Nach Schülerzahlen, Stichtag 01.10. des Vorjahres.

SONSTIGES

KOSTENAUFTEILUNG

Nicht zuweisungsfähige Kosten 
Eigenmittel der ZV-Gemeinden
(beinhaltet Tiefgarage und Ausstattung) 
34.795.137,00 €

Baukosten (ohne Risikozuschlag)   77.200.000 €

Zuweisungsfähige Kosten 
42.404.863,00 €

davon 44,2%* 
Gde. Kirchheim 
15.379.450,55 €

davon 29,95%* 
Gde. Aschheim 
10.421.143,53 €

davon 25,85%* 
Gde. Feldkirchen 
8.994.542,15 €

davon 44,2%* Gde. Kirchheim 
13.120.064,57 €

davon 29,95%* Gde. Aschheim 
8.890.179,50 €

davon 25,85%* Gde. Feldkirchen 
7.673.159,93 €

davon 30% Landkreis 
12.721.459,00 €

Zuschuss Reg. v. OBB 
offen Anteil ZV- 

Gemeinden 
29.683.404,00 €

*Aufteilung gemäß Schülerzahlen der ZV-Gemeinden
Kirchheim: 484 / Aschheim 328 / Feldkirchen 283 (gerundete Werte)

Diese Berechnung ist nur als grober Anhalt aufzufassen, da sich die Anteile der 
ZV-Gemeinden durch den Anteil der Reg v. OBB noch deutlich verringern können, 
sich die prozentualen Verhältnisse zwischen den ZV-Gemeinden aufgrund der 
Schülerzahlen ändern werden und der Anteil des Landkreises von der Festsetzung 
des Förderbescheides (Höhe der zuweisungsfähigen Kosten) abhängt.


